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Rundschreiben R 1/2000 
 

Amtliches Informationsblatt 
gemäß § 10a Abs. 1a des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

 

 

An alle der Aufsicht des Bundesaufsichtsamts für das Versicherungswesen unterstehenden 

Versicherungsunternehmen, die zum Betrieb der Krankenversicherung nach Art der  

Lebensversicherung befugt sind einschließlich derjenigen Unternehmen, die ihren Sitz in einem 

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder des Abkommens über den Europä-

ischen Wirtschaftsraum haben 

 

 

Durch Art. 14 Nr. 1 des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem 

Jahr 2000 (GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000) wurde in das Versicherungsaufsichtsgesetz 

(VAG) ein neuer § 10a Abs. 1a VAG eingefügt. Danach hat der am Abschluß eines privaten 

Krankenversicherungsvertrages Interessierte vor Abschluß des Vertrages den Empfang eines 

amtlichen Informationsblatts des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen zu bestä-

tigen, welches über die verschiedenen Prinzipien der gesetzlichen sowie der privaten Kranken-

versicherung aufklärt. Die Aushändigungspflicht besteht bei ab dem 1. Januar 2000 neu abge-

schlossenen Verträgen. 

 

Das amtliche Informationsblatt des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen hat 

folgenden Wortlaut: 

 
„Informationsblatt des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen gemäß § 10a Abs. 1a VAG 

 
 
In der Presse und in der Öffentlichkeit werden im Zusammenhang mit der privaten und gesetz-
lichen Krankenversicherung Begriffe gebraucht, die erklärungsbedürftig sind. Dieses Informati-
onsblatt will Ihnen die Prinzipien der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung kurz erläu-
tern. 
 
Prinzipien der gesetzlichen Krankenversicherung 
 
In der gesetzlichen Krankenversicherung besteht das Solidaritätsprinzip . Dies bedeutet, daß 
die Höhe des Beitrages nicht in erster Linie vom im wesentlichen gesetzlich festgelegten Leis-
tungsumfang, sondern von der nach bestimmten Pauschalregeln ermittelten individuellen Leis-
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tungsfähigkeit des versicherten Mitglieds abhängt. Die Beiträge werden regelmäßig als Pro-
zentsatz des Einkommens bemessen. 
 
Weiterhin wird das Versicherungsentgelt im Umlageverfahren erhoben. Dies bedeutet, daß 
alle Aufwendungen im Kalenderjahr durch die in diesem Jahr eingehenden Beiträge  
gedeckt werden. Außer einer gesetzlichen Rücklage werden keine weiteren Rückstellungen 
gebildet. 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen sind Ehegatten und Kinder beitragsfrei mitversichert. 
 
Prinzipien der privaten Krankenversicherung 
 
In der privaten Krankenversicherung ist für jede versicherte Person ein eigener Beitrag zu 
zahlen. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach dem Alter, Geschlecht und nach dem  
Gesundheitszustand der versicherten Person bei Vertragsabschluß sowie nach dem abge-
schlossenen Tarif. Es werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen berechnete 
risikogerechte Beiträge erhoben. 
 
Die altersbedingte höhere Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen wird durch eine Alte-
rungsrückstellung berücksichtigt. Bei der Kalkulation wird unterstellt, daß sich die  
Kosten im Gesundheitswesen nicht erhöhen und die Beiträge nicht allein wegen des  
Älterwerdens des Versicherten steigen. Dieses Kalkulationsverfahren bezeichnet man als An-
wartschaftsdeckungsverfahren oder Kapitaldeckungsverfahren. 
 
Ein Wechsel des privaten Krankenversicherungsunternehmens ist in der Regel zum Ablauf des 
Versicherungsjahres möglich. Dabei ist zu beachten, daß für die Krankenversicherer keine An-
nahmeverpflichtung besteht, der neue Versicherer wiederum eine Gesundheitsprüfung durch-
führt und die Beiträge zum dann erreichten Alter erhoben werden. Die Alterungsrückstellung 
verbleibt beim bisherigen Versichertenkollektiv. Eine Rückkehr in die  
gesetzliche Krankenversicherung ist in der Regel, insbesondere im Alter, ausgeschlossen.‘‘ 
 

 

Dieses Informationsblatt ist zukünftig als Teil der Verbraucherinformation zu versenden. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich oder zur 

Niederschrift bei dem Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen, Ludwigkirchplatz 3-4, 

10719 Berlin, Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch soll einen bestimmten Antrag 

enthalten sowie die Beschwerdepunkte und die zur Begründung dienenden  

Tatsachen und Beweismittel angeben. 

 

Über den Widerspruch entscheidet eine Beschlußkammer des Bundesaufsichtsamtes. 

 

gez.Dr. Müller 


